
Kurzarbeit während der durch das Corona-Virus
(SARS-Cov-2/COVID-19) verursachten Pandemie

(Anlage 32)
(KlAnz. 2023, Nr. 10, S. 59)

Präambel

Die durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2/COVID-19) verursachte Pandemie betrifft
neben der Gesundheit der Menschen auch deren wirtschaftliche Zukunft. Um im An-
schluss an die Corona-Krise möglichst schnell wieder auf den dann erforderlichen
Personalbedarf reagieren zu können, die finanzielle Existenz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Krise zu sichern und wirtschaftlichen Schaden von den Dienstgebern
im Geltungsbereich der KAVO Nordrhein-Westfalen abzuhalten, soll das Instrument der
Kurzarbeit flexibel eingesetzt werden. Dabei arbeiten Dienstgeber und Mitarbeiterver-
tretung vertrauensvoll zusammen. Die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung nach
MAVO werden durch die nachfolgenden Regelungen nicht berührt.

§ 1
Geltungsbereich

(1)  Diese Anlage gilt für Mitarbeiter, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu
einem Dienstgeber im Sinne von § 1 Abs. 1 und Abs. 1a KAVO stehen.

(2)  Von der Kurzarbeit ausgenommen sind:

- Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie Praktikantinnen und Praktikanten,

- Ausbildende, denen zeitlich überwiegend Tätigkeiten der Ausbildung von Auszubil-
denden oder Schülerinnen und Schülern bzw. der Betreuung von Praktikantinnen
und Praktikanten übertragen sind oder die ausdrücklich gegenüber Dritten als Aus-
bildende, Praxisanleitende bzw. Betreuende benannt sind, wenn zu erwarten ist, dass
diese während des Kurzarbeitszeitraumes im bisherigen Umfang die Ausbildung
bzw. Betreuung durchführen,

- Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraumes aufgrund
Aufhebungsvertrag oder deshalb endet, weil ein befristeter Arbeitsvertrag nicht ver-
längert wird,

- schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen wer-
den, und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in den Bemessungszeitraum des
Elterngeldes gemäß § 2 BEEG fällt,

- geringfügig Beschäftigte,

- Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells.
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(3)  Dienstvereinbarungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Anlage bereits
gelten, bleiben unberührt. Soweit die in der Dienstvereinbarung zugesagte Aufstockung
unterhalb der in § 5 Abs. 1 genannten Prozentsätze liegt, ersetzt § 5 Abs. 1 die Rege-
lung der Dienstvereinbarung bei Rechtsträgern in der Rechtsform einer Körperschaft
öffentlichen Rechts. Bei Rechtsträgern in einer anderen Rechtsform beraten Dienstgeber
und Mitarbeitervertretung im Falle des Satzes 2 die Möglichkeit einer Erhöhung der
Aufstockung.

§ 2
Voraussetzungen der Einführung und Ausgestaltung der Kurzarbeit

(1)  Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß SGB III und Kurzarbeiter-
geldverordnung kann Kurzarbeit auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung (§ 38
MAVO) eingeführt werden. In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist Kurzarbeit
gemäß den Regelungen dieser Anlage und der gesetzlichen Vorgaben mit jedem betrof-
fenen Mitarbeiter gesondert schriftlich zu vereinbaren.

(2)  Mitarbeitervertretung und Dienstgeber legen in der Dienstvereinbarung eine ange-
messene Ankündigungsfrist fest. Die angekündigte Kurzarbeit kann nur innerhalb einer
Frist von sechs Wochen nach Ablauf der Ankündigungsfrist eingeführt werden. Nach
Ablauf dieser Frist ohne Einführung der Kurzarbeit oder bei einer mindestens sechswö-
chigen Unterbrechung der Kurzarbeit durch Vollarbeit muss vor Aufnahme beziehungs-
weise Weiterführung der Kurzarbeit die Ankündigung wiederholt werden.

§ 3
Umfang und Höchstdauer der Kurzarbeit

Die Kurzarbeit kann in Einrichtungen sowie Teilen derselben eingeführt werden,
für einzelne Mitarbeiter jedoch nicht ohne sachlichen Grund. Die Kurzarbeit kann
längstens bis zum 30. Juni 2023 eingeführt bleiben. Sie kann verlängert werden,
wenn die entsprechende staatliche Regelung nach SGB III für die Corona-Situation
am 30. Juni 2023 besteht und darüber hinaus verlängert wird.

§ 4
Anzeige bei der Agentur für Arbeit - Information der Mitarbeitervertretung

(1)  Der Dienstgeber stellt im Falle der Notwendigkeit von Kurzarbeit unverzüglich bei
der zuständigen Agentur für Arbeit die Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld.
Die Mitarbeitervertretung erhält Kopien der dafür erforderlichen Unterlagen.

(2)  Die Mitarbeitervertretung wird vom Dienstgeber regelmäßig oder auf Anforderung
der Mitarbeitervertretung über die Entwicklung der Lage informiert. Das Nähere wird in
der Dienstvereinbarung geregelt.
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§ 5
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

(1)  Mitarbeiter eines Rechtsträgers in der Rechtsform einer Körperschaft öffentlichen
Rechts, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten vom Dienstgeber zusätzlich zum
verkürzten Entgelt und dem von der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeld
eine Aufstockung auf

- in den Entgeltgruppen 1 bis 10 (Anlage 5) 95 Prozent,

- in den Entgeltgruppen 11 bis 15 (Anlage 5) 90 Prozent

des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei vollen Kalendermonaten vor Einführung der
Kurzarbeit durchschnittlich erhalten haben.* Eine Abweichung zugunsten der Mitarbei-
ter ist in der Dienstvereinbarung möglich.

(2)  Bei Mitarbeitern eines Rechtsträgers in anderer Rechtsform soll die Aufstockung
in einer Absatz 1 entsprechenden Weise erfolgen. Mitarbeitervertretung und Dienstgeber
können eine Abweichung auch zu Ungunsten der Mitarbeiter aus sachlichen Gründen
vereinbaren.

(3)  Bei der Ermittlung des Nettomonatsentgelts nach Absatz 1 Satz 1 bleiben das
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im
Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), leistungs- oder erfolgsabhän-
gige Entgelte oder Prämienzahlungen, jährliche Sonderzahlungen, an eine bestimmte
Dauer der Beschäftigungszeit anknüpfende Entgelte oder Prämienzahlungen, Zahlungen
aufgrund des Todes von Mitarbeitern sowie sonstige einmalige Sonderzahlungen unbe-
rücksichtigt. Das für die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes maßgebliche Nettomonats-
entgelt ist durch die Beitragsbemessungsgrenze im Sinne des SGB III begrenzt. Die
Berechnung des für die Aufstockung erforderlichen Bruttobetrages kann im pauschalier-
ten Berechnungsverfahren ermittelt werden, bei dem auf ganze 10 Euro kaufmännisch
gerundet werden kann.

(4)  Ungekürzt weitergezahlt werden vermögenswirksame Leistungen, die Weihnachts-
zuwendung und das Leistungsentgelt (§ 26 KAVO) bzw. die pauschale Jahreszahlung
(§ 26a KAVO).

(5)  Die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(6)  Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sollen die tariflichen Entgelte, Kurzarbeiter-
geld und Aufstockung gesondert ausgewiesen werden.

(7)  Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches Entgelt und wird deshalb bei tarifli-
chen Leistungen, deren Höhe vom Entgelt abhängig ist, nicht berücksichtigt.

*Die Regelungen des § 1 Abs. 5 Anlage 29 gelten entsprechend.
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§ 6
Betriebsbedingte Kündigungen, Wiedereinstellung

(1)  Der Ausspruch betriebsbedingter Beendigungskündigungen ist für die Dauer der
Kurzarbeit für diejenigen Mitarbeiter ausgeschlossen, die sich in Kurzarbeit befinden.
Für Mitarbeiter eines Rechtsträgers in der Rechtsform einer Körperschaft öffentlichen
Rechts, die sich in Kurzarbeit befinden, ist der Ausspruch einer betriebsbedingten
Kündigung auch für die Dauer von drei Monaten nach Beendigung der Kurzarbeit
ausgeschlossen.

(2)  Mitarbeiter, deren befristeter Arbeitsvertrag aufgrund der Kurzarbeit nicht verlän-
gert wurde, sind bei entsprechender Eignung vorrangig wiedereinzustellen, wenn ur-
sprünglich vorhandene und infolge der Kurzarbeit abgebaute Arbeitsplätze wieder neu
geschaffen und zu besetzen sind.

§ 7
Altersteilzeit

Für Mitarbeiter in der Arbeitsphase des Altersteilzeitblockmodells kann § 10 Anlage 22a
entsprechend angewendet werden. Die Aufstockung gemäß § 5 Abs. 1 ist kein Regelar-
beitsentgelt im Sinne von § 7 Abs. 3 Satz 2 Anlage 22a.

§ 8
Besondere Bestimmungen

Diese Anlage gilt für die besondere Situation der COVID-19-Pandemie. Sie tritt
am 1. Dezember 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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